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Jahrgang 72 année No. 8 H.August 1926

Allgemeine Schweizerische Militärzeitung
Journal Militaire Suisse
Gazzetta Militare Svizzera
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Schweizerische Offiziersgesellschaft.
Der Zentralvorstand an die Sektionen.

Der Arbeitsausschuß, an dem -am 30. Mai 1926 in Bern die

Delegierten der Kantone Zürich, Luzern, Schwyz, Zug, Freiburg,
Solothurn, Baselstadt, Baselland, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen,
Aargau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf, der Präsident des

Schweizerischen Unteroffiziers-Verbandes und unser Zentralvorstand
teilgenommen haben, war einstimmig von der Notwendigkeit
überzeugt, nach den Budgetschwierigkeiten des letzten Winters für die
Aufrechterhaltung und Kräftigung unseres Wehrwillens und
Wehrwesens einzutreten und dabei zusammenzuarbeiten mit dem
Schweizerischen Unteroffiziers-Verband und allen andern Kreisen, welche

unsere Landesverteidigung als eine übernommene heilige Pflicht
hoch halten und gewissenhaft erfüllen wollen.

Allgemeine Eesolutionen vermögen die öffentliche Meinung nur
wenig und vorübergehend zu beeinflussen und die Arbeit des Eidg.
Militärdepartementes kaum wirksam zu unterstützen. Der
Zentralvorstand wurde beauftragt, den Sektionen folgende einstimmige
Auffassung des Arbeitsausschusses zur Kenntnis zu bringen:

1. Die Finanzlage des Bundes erfordert Sparsamkeit, also auch
Sparsamkeit in den Militärausgaben. Es ist die Pflicht jedes
Offiziers, an seiner Stelle nach bestem Wissen und Gewissen

im Dienst mit Zeit und Geld sparsam umzugehen. Sparvorschläge

sind dienstlich einzureichen. Wenn sie außerdienstlich
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